
Bundesanstalt für Arbeit, 90327 Nürnberg

     

          

          

Ihr Zeichen:           
Ihre Nachricht vom:           
Mein Zeichen:           
(Bei jeder Antwort bitte angeben)

Name:           
Telefondurchwahl:           
Telefax:           
E-Mail:           
Datum:           

Förderung der beruflichen Weiterbildung

Sehr geehrte          ,

im Rahmen der mit Ihnen abgeschlossenen Eingliederungsvereinbarung wurde die Notwendigkeit einer beruflichen
Qualifizierung festgestellt. Mit diesem Bildungsgutschein werden die Kosten für die Teilnahme an einer beruflichen
Weiterbildung übernommen, vorausgesetzt die Weiterbildung ist für die Weiterbildungsförderung nach § 85 SGB III
zugelassen. Vergewissern Sie sich vor Beginn der Teilnahme beim Bildungsträger ob die Weiterbildung zugelassen
ist. Der Bildungsgutschein ist zeitlich befristet und regional grundsätzlich auf den Tagespendelbereich sowie auf
bestimmte Bildungsziele begrenzt. Ihre Teilnahme an der Weiterbildung muss innerhalb der Gültigkeitsdauer begin-
nen. Damit Ihnen die Leistungen zeitnah bewilligt werden können, ist der Ihnen ausgehändigte Antrag rechtzeitig vor
Weiterbildungsteilnahme einzureichen. Wenn die Inhalte der von Ihnen ausgewählten Weiterbildung nicht mit dem
Gutschein übereinstimmen, ist die Bewilligung der Lehrgangskosten wie die Gewährung der Leistungen zum Le-
bensunterhalt in Frage gestellt. Abweichungen zum Gutschein und Änderungen in den persönlichen Verhältnissen
(z. B. Wohnortwechsel, Arbeitsaufnahme) erfordern eine erneute Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Arbeitsamt.

Bildungsgutschein-Nr.:           /           
Kundennummer/lfd. Nr.:

gem. § 77 Abs. 3 Sozialgesetzbuch – Drittes Buch (SGB III)

Gültig bis:           

Übernommen werden
  die der Zulassung zugrundeliegenden vollen Lehrgangskosten

 die nachgewiesenen notwendigen Kosten (sh. Rückseite)

Weiterbildungsdauer: bis zu            Monat(-en) einschließlich eines notwendigen Betriebspraktikums

Bildungsziel/Qualifizierungsinhalte:

Unterrichtsart:  Vollzeit (i.d.R. 35 Std./Wo.)  Teilzeit (12 – 24 Std./Wo)
 Berufsbegleitend  Fernunterricht

Weiterbildungsstätte:  betrieblich  außerbetrieblich

Weiterbildungsort:   außerhalb des Tagespendelbereichs
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